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A. Der Dualismus ist in Deutschland schon 1866 überwunden;
ebenso sind der Osten und Westen Preufsens seitdem un¬
unterbrochen vereinigt und mit dem übrigen Deutschland
zu Einem grofsen Reiche fest verbunden. Diese Einheit
findet ihren Ausdruck im Heerwesen, der Flotte, der
Diplomatie, der Handelsvertretung und der Gerichtsver¬
fassung. — Die deutschen Farben sind schwarz, weifs, rot. —
Preufsens Fürsten, Deutschlands erbliche Kaiser, wirken
weiter als „Mehrer des Reiches auf dem Gebiete nationaler
Wohlfahrt, Freiheit und Gesittung“.

B. 1. Zur Mitwirkung am Regiment wird ein Reichstag be¬
rufen. (Eine Kammer, Wahlen direkt, ohne Zensus und
geheim. Auf 100000 Einw. je ein Abgeordneter).

2. Die Militärmacht wird immer mehr an Zahl und Wert
verbessert. (23 Korps s. d. Karte.) Namhafte Ver-
gröfserungen 1887 und 1890. Die letzte bedeutende Ver¬
mehrung ist gleichzeitig mit der Einführung der zwei¬
jährigen Dienstzeit am 1. Oktober 1893 vollzogen worden.

3. Das Reichslaad Elsafs-Lotliringen wird dem Vaterlande
zurückgewonnen. 1872 Universität Strafsburg. 1874 die
ersten Wahlen zum Reichstag, erst ganz reichsfeindlich,
seitdem fortschreitend besser.

4. An Stelle des buntscheckigen Münzsystems jetzt Einheit
in Münze, Mafs und Gewicht. Ges. 30/6 73.

5. Die Milliarden werden hauptsächlich für militärische
Zwecke verwendet. Trotzdem bringen sie eine gewaltige
wirtschaftliche Bewegung. — Industrieller und merkan¬
tiler Aufschwung, Gründungsschwindel, „Krach“ (1873);
darnach Gesundung und gröfsere Verhältnisse.

6. Das Reich auch materiell und finanziell zu kräftigen
(ähnlich die Politik beim Zollverein), wünscht Preui'sen
Reichseisenbahnen. Eine Folge der Ablehnung ist die
Yerstaatlichung der preufsischen Eisenbahnen 1879.— Der
Nord-Ostseekanal, fertig 21/6 95, wird Reichsunternehmen.

7. Justizwesen. Einheit im Rechtswesen. Leipzig oberstes
Reichsgericht 1877. Bürgerliches Gesetzbuch 1896.

8. „Kulturkampf“: Veränderungen in der Stellung des
Papstes (Unfehlbarkeit 18/7 70, Rom weggenommen 8/9 70,
Untergang des französischen, Aufkommen des deutschen
Kaiserreichs u. a.) führen wie anderswo so namentlich
auch in Deutschland zu Konflikten. Seit 1878 (neuer Papst
Leo XIII.) wird der Kampf versöhnlicher geführt und
ist jetzt nahezu beigelegt. Eine dauernde Folge ist die
Einführung der Zivilehe (in ganz Deutschland 1876).

9. Der Sozialdemokratie* die eine unmögliche Gesellschafts¬
ordnung anstrebt und die bestehende vernichten will, wird
namentlich durch wohltätige Gesetze entgegengearbeitet,
so durch das Krankenkassengesetz 1883 (Kranken der
halbe Tagelohn, längstens 13 Wochen. Vom Beitrag steuert
der Arbeiter %, der Arbeitgeber %), das Unfallgesetz 1884
(den Erwerbsunfähigen % des Tagelohnes, ev. 30 Mark
für die Beerdigung und Rente für die Hinterbliebenen),
Alters- ü. Invalidenversicherung (1891). Kaiser Wilhelm II.
setzt dies Bestreben eifrig fort, z. B. durch die Arbeiter¬
schutzgesetzgebung (Sonntagsruhe, Regelung der Frauen-
und Kinderarbeit). Internationale Konferenz über diese
Fragen 1890. Ladenschlufs 9 Uhr 1900.

10. Die Kolohialpolitik tritt in ruhige Bahnen, seitdem
(1890) mit England der deutsche Besitz in Afrika und
Australien fest bestimmt ist. Helgoland, das die deutschen
Nordseeströme überwacht und beherrscht, wird bei der
Gelegenheit gewonnen. Ebenso ist auch mit Frankreich
1893 eine Verständigung über die Grenzen Kameruns
erreicht worden.

11. Gewaltiger Aufschwung auf allen Gebieten des Verkehrs.
• — 1/4 1893 Mitteleuropäische Einheitszeit.

12. Auch auf allen anderen Gebieten entwickelt das deutsche
Volk die regste Tätigkeit.

C. Indem Deutschland, jetzt mit 60 Mill. Einwohnern, gleich-
 zeitig seine Heeresmacht zum Schutze des Friedens ver¬

vollständigt und seine Entwicklung im Innern gewissenhaft
weiterführt, kann es auch der Zukunft sicher sein; denn
nach der Geschichte ist noch kein grofses, lebenskräftiges
und auf Gott und sich selber vertrauendes Volk von un¬
zufriedenen Nachbarn unterdrückt worden.

Der Kaiser vertritt das Reich nach aufsen. Für die weitere Verwaltung beruft er den Bundesrat und den Reichs¬
tag. Ihm wird im Fahneneid von den Mannschaften der Marine und der Landarmee das Gelübde der Treue
abgelegt. Die obere Leitung des Post- und des Telegraphenwesens steht ihm zu. Das Reichsgericht besetzt er
nach dem Vorschläge des Bundesrats.
Den Bundesrat bildet die in Berlin meist anwesende Vertretung der einzelnen Staaten. Er übt — doch steht in
bestimmten Fällen dem Kaiser ein veto zu — die Reichsgesetzgebung aus in Verbindung mit
dem Reichstage. Dieser geht hervor aus allgemeinen und direkten Wahlen derjenigen Deutschen, die das 25. Jahr
zurückgelegt haben. Seine Beschlüsse fafst er in drei Lesungen. Die von ihm bewilligten Steuern sind indirekte.

II. Militärwesen. Der Heeresbestand ist zuletzt durch Gesetz vom 3/8 1893 geregelt, wonach 1 °/o der
Bevölkerung vom 1. Qkt- 1893 bis 31. März 1899 (Quinquennat, früher Septennat) für die Friedensstärke bewilligt wird
(479229 Mann ohne Offiziere, Unteroffiziere und Einjährige). Die absolute Wehrpflicht dauert vom 17. bis 45. Lebensjahr.
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Die Kriegsstärke 4300 000 M. Zum Landsturm pflichtig alle Männer, die nicht bereits in dem Heere oder der
Marine sind, und zwar zum l. Aufgebot die vom 17. bis zum 39. Jahre, zum 2. die vom 39. bis zum 45. Jahre.

I. Reichsverfassung.


